
A n z e i g e n p r e i s e :  Dî  lspalt. mm-Zelle Anzeigen Reklame 
Inland 9 Rp. 23 Rp. 
Angrenz. Rheintal (Sargans bis Sennwald) 11 Rp. 25 Rp. 
Uebrige Schweiz 12 Rp. 27 Rp. 
Ausland 14 Rp. 31 Rp. 

Anzeigenannahme fflr das Inland: 
Verwaltung des Blattes in Vaduz, Telefon 2 21 43 
Für das Rheintal: Sdiweiz und übrige Ausland: 

Schweizer Annoncen A.-G. 
St. Gallen, Tel. 22 26 26; und übrige Zweiggeschäfte 

Die Abänderung des Gesetzes über die Invaliden
versicherung 

Der Landtag behandelte in seiner letzten Sitzung den Entwurf eines Gesetzes betr. die Ab
änderung des Gesetzes über die Invalidenversicherung vom 23. Dezember 1953. 

Der Landtag wird sich mit dieser Vorlage nochmals beschäftigen, nachdem e r  in der Sitzung 
vom 23. Juni lediglich die erste Lesung vorgenommen hatte. Zu dieser Gesetzesänderung 
ließ die Regierung dem Landtag einen Bericht zugehen, indem es heißt: 

Bereits bei den Beratungen über das IVG war  
man sich eigentlich klar, daß die Uebergangs-
rente der IV nicht wie bei der A'HV den Charak
ter einer Bedarisrente hat, sondern eine Hilfe
leistung der Allgemeinheit wegen völligem Er
werbsausfall ist. Wegen den zu befürchtenden 
Rückwirkungen auf die AHV wurde im IVG 
dann trotzdem die Gleichschaltung mit der AHV-
Uebergangsrente beibehalten, mit dem Gedan
ken, in der Verordnung zum IVG die Einkom
mensgrenzen fallen zu lassen. Eine solche Aus
legung in der Verordnung bedeutet aber eine 
Erweiterung des Gesetzes und ist daher nicht 
zulässig. 

Grundsätzlich ha t  jeder liechtensteinische 
Staatsangehörige, dem keine ordentliche Rente 
der IV zusteht, — sofern die Voraussetzungen 
erfüllt sind — Anspruch auf eine Uebergangs-
rente der IV. In der Praxis sind das solche In
valide, die keine Beiträge nachweisen können, 
was  im heutigen Zeitpunkt nu r  noch auf Ehe
frauen zutrifft, weil allie übrigen Personen mit 
Ausnahme der zu alten oder zu jungen Perso
nen, IV versichert sind. Im ähnlichen 'Sinne wie 
bei der AHV stellen die Ehefrauen bei der IV 
eine sogenannte Uebergangsgeneration dar, die 
jedoch langsam aus der Versicherung hinaus
wächst, weil mit dem Jahre 1954 sämtliche er
werbstätigen 'Personen ab dem 15. alle jedoch 
spätestens mit Erreichung des 20. Altersjahres 
versichert sind, d. h. daß von den ab 1955 ge
schlossenen Ehen die Ehefrauen Beiträge nach
weisen können. Abgesehen davon gibt es auch 
eine stattliche Anzahl von  (Ehefrauen, die er
werbstätig und daher auch versichert sind und 
im Invaliditätsfalle Anspruch auf eine ordentl. 
Rente haben. 

Bei der praktischen Durchführung der IV wür
den sich nun einige Fälle ergeben, wo invalide 
Ehefrauen infolge Fehlens von  Beiträgen und 
bei Anwendung der Einkommensgrenzen der 
AHV für die Uebergangsrente der IV vom Be
zug dieser Rente ausgeschaltet werden müßten, 
weil die gültige Einkommensgrenze für Ehepaa
re  von Fr. 3900.— bei den heutigen Einkommens
verhältnissen von jedem Hilfsarbeiter über
schritten wird. Nach dem AHVG ist die Ehe
frau aber mit dem Mann versichert, auch wenn 
sie persönlich keine Beiträge ausweist, was al
lein der Begriff Ehepaaraltersrente zur Genüge 
beweist. Die Ehefrau ist also bei der AHV auch 
ohne eigene Beiträge versichert und das auf 
Grund ihrer Tätigkeit als Hausfrau. Umsomehr 
sollte dies bei der IV zutreffen, denn es kann  

nicht im Sinne des Gesetzgebers sein, die inva
lide Ehefrau vom Uebergangs-Rentenbezug aus
zuschließen, nur weil der  Mann die gesetzliche 
Einkommensgrenze überschreitet. Dabei schei
det die invalide Ehefrau als arbeitstätige 'Haus
frau aus, j e  nach Haushalt muß eine Haushalt
kraft angestellt werden, was, ganz abgesehen 
von Arztkosten etc., erhebliche, j a  teilweise fast 
untragbare finanzielle Belastungen für eine Fa
milie zur Folge hat. Wenn auch die Abschaffung 
der Einkommensgrenzen bei der AHV in  der 
Schweiz nicht auf der ganzen Linie befriedigt 
hat, so ist sie doch bei der IV anerkannte und 
bedingte Notwendigkeit. 

Die Aenderung von Artikel 65, Abs. 2 des IVG 
ist lediglich formeller 'Natur und die Folge der 
Neufassung von  Artikel 64. 

Die Inkraftsetzung dieses Abänderungsgeset
zes sollte der  sozialen Gerechtigkeit haltaer, 
rückwirkend auf den Zeitpunkt der Inkraftset
zung des Gesetzes über die Invalidenversiche
rung erfolgen. 

Gemeinderechnung 
Balzers 

In den letzten Tagen ist den Bürgern die Ge
meinderechnung für das abgelaufene Rech
nungsjahr 1960 zugestellt worden. Ein kleiner 
Streifzug durch dieselbe zeigt uns v o r  allem e in  
bedeutendes Ansteigen der Einnahmen. Als 
Gegenüberstellung seien in Klammer die glei
chen Zahlen der  Rechnung pro 1959 angeführt. 

Unter dem Titel Steuern und Umlagen sind 
als Einnahmen Fr. 372 635.33 ausgewiesen 
(279 966.20), also eine Zunahme von rund Fran
ken 100 000.—. Diese große Zunahme resultiert 
vor allem in der Gemeindezuschlagssteuer, die 
von Fr. 169 186.05 im Vorjahr auf Fr. 227 014.10 
und der Gesellschaftssteuer, die v o n  99 144.18 
Fr. auf Fr. 131 335.55 anstiegen. 

Der Titel Gemeindeunkosten schließt mit ei
nem Einnahmenüberschuß von Fr. 3 287.57 ab, 
während im Vorjahr Mehrausgaben von Fran
ken 13 732.42 zu verzeichnen waren. Dies resul J  

tiert vor allem aus den höheren Erträgnissen 
der Liegenschaften mit den  Aufpreisen bei Bau
platzumtausch, die mit Fr. 38 061.65 gegenüber 
Fr. 10 743.20 im Vorjahre ausgewiesen werden. 
Es stellt sich hier allerdings die Frage, ob man 
nicht dazu übergehen sollte, diese Bauplatz
tauscherlöse auf ein separates Konto zu legen 
und dafür bei Gelegenheit größere, für die Ge
meinde oder die Landwirtschaft interessante 

Grundstüdce zu kaufen (denken wir dabei ans 
Hölzle, Ell usw.). 

Beim Titel Bauwesen sehen wir vor  allem 
Fr. 465 047.80 für Neubauten, was in erster Li
nie für das neue Gemeindehaus aufgewendet 
wurde. Im Vorjahr wurden für das neue  Ge
meindehaus inkl. Bauplatz Fr. 324 183.45 aufge
wendet. Für Straßensanierungen wurden Fr. 
59 076.20 (50 394.30), für Weginstandhaltungen 
Fr. 18 059.20 (26 927.05) ausgegeben Neu  er
scheinen nun die Ausgaben mit Fr. 1 504.— für 
die im alten Gemeindehaus eingerichtete Werk
schule. Für Kanalisationen wurden Fr. 2 253.75 
(12 842.36) verwendet, während für das nun fer
tig vorliegende generelle Kanalisationsprojekt 
pro 1960 Fr. 5 682.70 Ausgaben ausgewiesen 
sind. Die Rheinbaukosten halten sich mit etwas 
über Fr. 10 000.— Nettoausgaben gleich wie 
1959, während für die Rüfen, wobei vor  allem 
der. Weiterausbau der Balzner Rüfe beteiligt 
ist, Fr. 15 315.20 (9 566.25) benötigt wird. Nach 
Uebertrag eines Hertrages von Fr. 72 000.22 
vom Reservekonto schließt der Titel Bauwesen 
mit netto Fr. 486 147.08 ab. 
Die Wasserversorgung weist Einnahmen aus 
Zins und Umlagen von Fr. 35 835.10 (31 926 90) 
aus. Für Neuanlagen wurden Fr. 12 640.75 (Fr. 
31 529.80) aufgewendet. Aus dem Einnahmen
überschuß wurde ein Reservekonto mit FiV 
20 200.— angelegt, da in den nächsten Jahren 
unter diesem Titel bedeutende Ausgaben zu 
machen sein werden. 

Unter Feuerlöschwesen finden wir vermehrte 
Ausgaben für Feuerlöschgeräte, total 4 130.20 
Franken. 

Der Titel Forstwirtschaft belastet die Gemein-
deredinung mit einem Ausgabenüberschuß von 
rund Fr. 43 000.—, der dann aber aus dem, mit 
der Entschädigung des Waldbrandes auf And 
gespiesenen Fonds ausgeglichen wird. Bedeu
tenden Minderertrag verzeichnen die Holzerlö
se mit Fr. 4 504,55 »gegenüber Pr. 23 118.35 im 
Jahre 1959, dann wurden für Waldwege Fr. 
20 758.50 (7 271.55) ausgegeben, was vor  allem 
auf den Andweg entfällt. 

Das Kirchenwesen schließt mit dem fast glei
chen Bedarf von Fr. 31 455.25 (30 316.75) ab. 

Das Schulwesen ha t  Fr. 37 381.22 gekostet 
(30 940.40), was  vor  allem auf Instandhaltung 
der Lehrerwohnungen zurückzuführen ist. Ein 
viel zu wenig beachteter Posten ist der Betrag 
für die Fachschulbeiträge mit Fr. 3 795.— (Fr. 
3 917.50). 

Das Armenwesen belastete die Gemeinde mit 
Fr. 9 620.67 (Fr. 11 006.60), das Sanitätswesen 
mit Fr. 1397.20 (12 370.80). 

Nach einer Aktivierung des neuen Gemeinde
hauses um weitere Fr. 200 000.— (bei Ausgaben 
von Fr. 465 057.80 für dieses Gebäude im Be
triebsjahre, was eine stille Abschreibung und 
raschere Abzahlung als vorgesehen, bedeutet) 
schließt die Betriebsrechnung mit Fr. 105.20 Aus
gabenüberschuß ab. 

Die Bilanz zeigt folgende Zahlen: Passiven: 

Silbernes Priesterjubiläum 
in Balzers 

Morgen Sonntag feiert 

HH. Kaplan Franz Raich 

in Balzers sein silbernes Priesterjubiläum. Die 
Pfarrei und Gemeinde Balzers wird ihren HH. 
Kaplan aus  diesem Anlasse besonders feiern. 

8.15 Sammlung der Weißen Kinder, Vereins
delegationen mit Fahnen usw. im Pfarr
garten. 

8.30 Einzug von  der Kaplanei in die Pfarrkir
che mit Begleitung durch die Harmonie
musik. 

8.45 Feierliches Hochamt. 
Festpredigt von HH. Pater Dr. Schweizer. 
Orchestermesse „Missa brevis Joh. de  
Deo" von Josef Haydn, unter Leitung von 
Willibald Görl, Mitglieder des Stadtorche
sters Konstanz, Konzertsängerin Helene 
Wittenauer, Kreuzlingen, 
MGV Kirchenchor Balzers. 
Nach dem Hochamt Begleitung des Jubi
laren in die Kaplanei wie beim Einzug. 

19.30 Feierliche Dankesandacht in der  Pfarr
kirche. 

20.15 Weltliche Feier im neuen Gemeindehaus
saal: 
Eröffnungsmarsch, Harmoniemusik. 
Begrüßung durch HH. Pfr. Candreia. 
Fantasie v. Arthur Ney, Harmoniemusik. 
Gedicht eines Schulkindes. 
MGV-Kirchenchor. 
Ansprache Gemeindevorsteher W. Brun
hart.  
MGV-Kirchenchor. 
Reigen der Mädchen. 
Sprechchor der Ministranten: Priester. 
Harmoniemusik. 

Wir entbieten dem seit dem Jahre 1953 in der 
Gemeinde Balzers wirkenden HH. Kaplan Raich 
zu seinem Jubiläum die herzlichsten Glückwün
sche. 

Hypotheken Fr. 473 000.— (323 000.—), Fonds 
Fr. 64 066.— (59 397.65), Reservefonds Forstwirt
schaft Fr. 30 334.55 (beinhaltet mit der Ueber-
tragung von Fr. 43 000.— auf das Forstwirt
schaftskonto die Entschädigung des Militärs 
für den Waldschaden auf And), Guthaben der 
Stierhaltung Fr. 4 234.24, Rüdcstellkonto Fr. 
70 169.— (142 169 22), Transitorische Passiven 
Fr. 20 879.25, Rückstellkonto Wasserleitung Fr. 
20 000.—. 

Aktiven: Kassa Fr. 9 398.12 (14 091.38), Post-
diedc Fr. 809.51 (1 494.61), Umlagenrückstände 
Fr. 105 869.58 (134 147.75), Steuerkasse 46 513.13 
Fr. (41963.18), Bank Fr. 25 078.— (44 296.—), 

Eine Kirche im Werden 

NEUE P F R R R M C H E  IN SCHELLENBERG 
NonD-Fflssm« IM ßflv - a.Ouü -

Etwas mehr als 3 Monate sind seit jenem 
denkwürdigen Tage verflossen, als Seine Excel
lenz Bischof Christianus von Chur  am Josefitag 
den Grundstein zur neuen Kirche in Schellen
berg gelegt hat. Inzwischen wuchsen die Mau

ern des Turmes und des Schiffes, bis nun vor  
wenigen Tagen ein mit bunten Bändern ge
schmückter Tannenbaum den Abschluß des Roh
baues ankündigte. Fleißig mußte gearbeitet 
werden, um in rund 100 Tagen diese wichtige 
Bauetappe zu vollenden. Der runde Turm und 
das weite Oval des Gotteshauses haben Gestalt 
abgenommen und bald wird sich eine 'Stahlkon
struktion über die weitgesetzten Mauern span
nen, die das aus Holz gezimmerte Dach tragen 
wird. 

Modern, j a  der  Zeit vorauseilend, mag dieses 
werdende Gotteshaus anmuten, sei es von Au
ßen oder von Innen. Ja, vielleicht wird mancher 
sogar etwas enttäuscht sein, der  auf dem Schel
lenberg eine Bergkirche nach althergebrachtem 
Stil erwartete. W e r  sich aber die Mühe nimmt, 
dieses im Entstehen begriffene Gotteshaus näher 
zu betrachten, der wird beeindruckt sein, wie 
sehr es dem Planer darauf ankam, Altes und 
Neues miteinander zu verbinden. Eine große 
Vorhalle wird den Kirchgänger aufnehmen, be
vor e r  in die 'Hauptkirche eintritt. Sie versinn-
bildet das sog. Vorzeichen, wie wi r  es  von  an

dern Kirchen her  kennen. — In der Hauptkirche 
wird dem Altar alles andere untergeordnet sein 
und die Opferstätte des Priesters alle Augen der 
Andächtigen auf sich ziehen. Im weiten Oval  
werden dadurch auch jene, die meist hinten 
stehen, dem kirchlichen Geschehen viel näher 
sein, als dies in andern (Kirchen der Fall ist. 
Ueber 300 Sitzplätze sind vorgesehen. Der  et
was nordwärts stehende Turm hat  mit der  Kir
che keine bauliche Verbindung und wird mit 
seinen ehernen Stimmen für sich allein stehen; 
aber doch bildet das Ganze eine Einheit. 

'Noch werden die 'Schellenberger e in  Jahr  
warten müssen, bis die Kirche vollendet sein 
wird. Das erfuhren wir aus dem Munde von 
HH. Pfarrer Lins, der  mit berechtigtem Stolz auf 
den Abschluß der  iRohbauetappe hinwies und 
dem nur  noch die Finanzierung dieser neuen 
Kirche etwas Sorge macht. Trotz aller 'Sparsam
keit und  rationeller Bauweise wird die neue 
Kirche auf ca. 800 000 'Fr. zu stehen kommen. 

"Große Mittel ha t  die Gemeinde Schellenberg 
bereits aufgewendet und ihre große Opferbe
reitschaft damit unter Beweis gestellt, — Schöne 

Spenden, auch aus verschiedenen Nachbarge
meinden, haben den Baufond auf eine schöne 
Summe ansteigen lassen; aber schon heute steht 
fest, daß auch trotz des 30prozentigen Landesbei
trages noch ein Teil der  Bauausgaben ungedeckt 
bleibt. HH.'Pfarrer Lins wird noch in einigen 
Gemeinden des Landes an die Türen klopfen und 
er hofft, daß e r  dort  viele opferfreudige Men
schen findet, die ihm und damit der kleinen 
Berggemeinde helfen, die Restschuld zu ver
kleinern. Mögen sich die 'Erwartungen des Seel
sorgers in reichem Maße erfüllen, damit e r  mit 
seinen Pfarrkindern im kommenden Jahr  die  
Einweihung des neuen Gotteshauses feiern 
kann, die das  Werk  krönen wird. 

'So möge denn die mit landschaftlichen Schön
heiten reich beschenkte Gemeinde Schellenberg 
bald a n  einem der  schönsten Punkte des ßchel-
lenberges ihr  neues Gotteshaus vollendet sehen. 
Ein langgehegter Wunsch der  Schellenberger 
wird dann seiner Erfüllung entgegen gehen, 
nachdem sie schon seit Jahren den Neubau ei
ner  Kirche planten und mit größter Opferbereit
schaft ans Werk  gingen. 


